


1. Angemessene Öffnung:
• Öffnung bei regelmäßiger und dauerhafter Nutzung durch NLPV (z.B. Holzabfuhr) 

bei gleichzeitig geringer naturschutzfachlicher Gefährdung

• Fokus lokale Öffentlichkeit, Duldung ohne offizielle Ausweisung. 

• keine Beschilderung oder Bewerbung, lediglich keine negative Kennzeichnung 
(Verbot). Dies entspricht letztlich den allseits bekannten allgemeinen Forstwegen 
im öfftl. Wald. 

2. Beruhigung
• In naturschutzfachlich sensiblen Bereichen soll allgemein beruhigt werden (auch 

bzgl. der eigenen NLP-Aufgaben). 

• konsequente Beruhigung erfolgt nur durch Wege-Rückbau  

• Wenn zeitnah kein Rückbau möglich, dann Duldung oder bei hoher Sensibilität 
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